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Teilrevision des Bundesgesetzes über die Meteorologie und Klimatologie (MetG); 

Vernehmlassung des Kantons Zug  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 14. Mai 2014 hat Ihr Departementsvorsteher, Bundesrat Alain Berset, den 

Regierungsrat des Kantons Zug zur Stellungnahme eingeladen. Wir nehmen diese Gelegenheit 

gerne wahr. 

 

Die vorgesehene Teilrevision des MetG beabsichtigt, die meteorologischen und klimatolog i-

schen Daten gebührenfrei über elektronische Medien zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt 

es sich um die von der MeteoSchweiz erhobenen Daten wie Mess-, Beobachtungs- und Radar-

daten sowie Ergebnisse von Wettervorhersagen, Warnungen und Grundlagen zur Klimaen t-

wicklung. Weiterhin gebührenpflichtig soll dagegen das Aufbereiten (thematisch oder gebiets-

bezogen) dieser gebührenfreien Daten für spezielle Nutzergruppen (Flugwetter, Windprogno-

sen etc.) bleiben. Wir können Ihnen mitteilen, dass der Kanton Zug die vorgesehene Teilrevi -

sion des Bundesgesetzes unterstützt. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

 

 

Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

 

 

Beat Villiger Tobias Moser 

Landammann Landschreiber 

 

Kopie an: 

- stab@meteoschweiz.ch 

- Baudirektion 

- Amt für Umweltschutz 

- Eidg. Parlamentarier des Kantons Zug 
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